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n:

5 |1 Jugendmedienschutz

5 |2 Urheberrecht und Open Content



Jugendmedienschutz 

Der Jugendmedienschutz in Deutschland
Der Jugendmedienschutz in Deutschland ist in 
mehreren rechtlichen Texten verankert. Diese  
sind im Einzelnen:

��� �Jugendschutzgesetz (JuSchG)1

��� �Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder  
(JMStV)2

��� �Strafgesetzbuch §§ 86, 86a, 130a,  
131, 184 bis 184c (StGB)3

Im StGB finden sich Verbreitungsverbote zu besonders 
gravierenden rechtsverletzenden Inhalten, wie z. B. 
Propaganda, Kinderpornografie etc. Das JuSchG greift 
bei Inhalten, die auf sogenannten Trägermedien 
vorliegen, wie bspw. CDs, DVDs, Blu-Rays etc. Der 
JMStV gilt für sogenannte Telemedien. Darunter sind 
Onlinemedien, wie etwa Webseiten, Online-Spiele 
etc. zu verstehen. Die Zuteilung, welche Medien dem 
JuSchG und welche dem JMStV unterliegen, ist nicht 
immer einfach: bspw. im Falle eines Computerspiels, 
das erst auf CD auf den Markt kommt und dann  
als Online-Version erscheint. Abhängig davon, ob das 
Spiel ein Träger- oder ein Telemedium ist, sind 
jeweils andere Institutionen mit dessen Bewertung be -
fasst. Zudem gelten etwas andere rechtliche Maß-
gaben. Das liegt daran, dass die Bestimmungen des 
JuSchG und des JMStV in einigen Punkten nicht 
deckungsgleich sind. Aufgrund der Konvergenz der 
Medien sind diese Abweichungen im Grunde nicht 
länger sinnvoll zu rechtfertigen. Das ist einer der Gründe, 
weshalb die Überarbeitung des JMStV, der bereits  
seit 2003 in Kraft ist, nun angedacht ist.

 

In Deutschland gewährleistet ein komplexes System 
bestehend aus verschiedenen Institutionen den 
Jugendmedienschutz. Wichtig sind v. a. die anerkannten 
Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle.  
In diesen Einrichtungen legen Anbieter ihre Inhalte, 
wie Filme oder Spiele, unabhängigen Experten zur 
Prüfung vor. Eine Ausnahme bilden Onlineangebote 
(s. u.). Die Aufgaben und Handlungsbefugnisse der 
Selbstkontrolleinrichtungen sind sowohl im JMStV als  
auch im JuSchG festgelegt. Folgende Institutionen 
sind im Bereich des Jugendmedienschutzes relevant:

��� �Freiwillige Selbstkontrolle Kino (FSK)  
Die FSK ist die älteste Selbstkontrolleinrichtung. Sie 
besteht bereits seit 1949 und prüft Kinofilme,  
aber auch Filme oder Serien, die auf DVD, Blu-Ry etc. 
erscheinen. Diese versieht die FSK auf Basis des 
JuSchG mit einer Altersfreigabe (0, 6, 12, 16, 18 
Jahre). Die Entscheidungen der FSK wirken sich bspw. 
auf die Sendezeit von Filmen aus. Die Webseite  
der FSK ist zu �nden unter:  www.fsk.de

 
��� �Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF)  

Auf Basis des JMStV prüft die FSF Fernsehsendungen 
auf ihre Jugendmedienschutzrelevanz hin und 
vergibt Altersfreigaben (0, 6, 12, 16, 18 Jahre). Auch 
ihre Altersfreigaben wirken sich auf die Sendezeit 
von Filmen aus. Grundsätzlich gilt: Hat die FSK einen 
Kinofilm mit einer Alterskennzeichnung versehen 
und läuft dieser Film dann später auch im Fernsehen, 
gilt die Kennzeichnung der FSK. Die Webseite der 
FSF ist zu finden unter:  

 www.fsf.de
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��� �Freiwillige Selbstkontrolle Multimediale   
Diensteanbieter (FSM)  
Die FSM ist zuständig für die Prüfung von Online-
medien, d. h. für Webseiten, Videoportale, Blogs 
etc. Die FSM prüft Onlineinhalte, über die eine 
Beschwerde vorliegt. Diese kann auch von Nutzern 
eingereicht werden. Ist der Inhalt jugendschutz-
rechtlich bedenklich, nimmt die FSM Kontakt zum 
Anbieter und zu der Landesmedienanstalt des 
Bundeslandes Kontakt auf, in denen der Anbieter 
sitzt, und wirkt so auf die Beseitigung des pro-
blematischen Inhalts hin. In besonders schwerwie-
genden Fällen, bspw. bei Kinderpornographie,  
leitet die FSM diese gleich an die Strafverfolgungs-
behörden weiter. Die Webseite der FSM ist zu 
finden unter:  www.fsm.de .  
Die FSM ist international mit Partnern vernetzt, um 
bei problematischen Seiten, die im Ausland 
gehostet sind, handeln zu können. Nicht immer 
sind die Zuständigkeiten bei Web-inhalten klar, 
denn mittler weile gibt es sowohl die USK online 
als auch die FSK.online.

��� �Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle   
(USK) 
Die USK ist zuständig für die Bewertung von Com  - 
puter spielen. Sie versieht Spiele auf Grundlage  
des JMStV mit einer Alterskennzeichnung (0, 6, 12, 
16, 18 Jahre), die für die Warenverkäufer verbindlich 
ist. So wird verhindert, dass Kinder/Jugendliche 
Spiele kaufen können, die nicht für ihre Altersgruppe 
geeignet sind. Die Webseite der USK ist zu finden 
unter:  www.usk.de

��� �Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien  
(BPjM) 
Aufgabe der BPjM ist es, Inhalte – Trägermedien und 
Telemedien – daraufhin zu prüfen, ob diese in die 
Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen 
werden müssen. Dieser Vorgang heißt Indizierung. 
Spiele, Filme, Webseiten etc., die indiziert sind, 
dürfen Kindern nicht zugänglich sein. Inhalte, die 
bereits durch USK oder FSK eine Altersfreigabe  
erhalten haben, dürfen nicht indiziert werden. Die 
Webseite der BPjM ist zu finden unter:  

 www.bundespruefstelle.de
 
���  Kommission für jugendgefährdende Medien  

(KJM) 
Die KJM ist die höchste Aufsichtsinstanz für Rund-
funk und Telemedien. Sie prüft in Problemfällen, 
die seitens einer Landesmedienanstalt oder 
jugendschutz.net (s. u.) an sie weitergereicht 
werden, ob ein Verstoß gegen den JMStV vorliegt. 
Die KJM ist zuständig für die Anerkennung der 
Selbstkontrolleinrichtungen und der Jugend- 
schutzprogramme. Derzeit existieren vier anerkannte 
Programme: JusProg, die Telekom Kinderschutz 
Software und seit dem 11. März 2015 auch  
SURF SITTER Plug & Play sowie SURF SITTER für 
den PC. Die KJM kann zudem Anträge an die  
BPjM stellen, Angebote zu indizieren und bezieht 
zu den Indizierungsanträgen der BPjM Stellung.  
Die Webseite der KJM ist zu finden unter:  

 www.kjm-online.de

���  jugendschutz.net  
jugendschutz.net ist organisatorisch an die KJM 
angegliedert und ist damit befasst, das Internet 
proaktiv auf problematische Inhalte hin zu durch- 
forsten. Gleichzeitig nimmt jugenschutz.net auch 
Beschwerden von Nutzern entgegen. Die Webseite 
von jugdenschutz.net ist zu finden unter:  

 www.jugendschutz.net

134

�����������������������������������

Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
   5_1 Jugendmedienschutz   

5_2 Urheberrecht und Open Content 



Jugendgefährdende Inhalte

Entwicklungsbeeinträchtigung und -gefährdung
Die Frage, was jugendgefährdende Inhalte sind, mag 
offensichtlich scheinen, mitunter ist das aber gar 
nicht so leicht zu klären. Laut Gesetz sind das Inhalte, 
die „geeignet sind, die Entwicklung von Kindern  
und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit zu beeinträchtigen“ (§ 14 Abs. 1 JuSchG). 
Konkret können das Inhalte sein, die verrohend wirken, 
zu Verbrechen, Gewalttätigkeit etc. animieren,  
pornografisch sind etc. Je nachdem, wie drastisch  
die Darstellungen sind, werden sie grundsätzlich in 
drei Kategorien unterschieden:

Absolut verboten Relativ verboten  Entwicklungsbeeinträchtigend

�Æ  Inhalte sind grundsätzlich  
untersagt

�Æ  Inhalte dürfen  
Minderjährigen nicht  
zugänglich gemacht  
werden

�Æ  Inhalte sind nur für  
bestimmte Altersgruppen  
problematisch & dürfen  
nur unter bestimmten Auflagen 
verbreitet werden  
(z. B. Altersverifikation). 

z. B.
���  Harte Pornographie  

(§§ 184a, 184b StGB) 
�  Kinderpornographie 
�  Gewaltpornographie 
�   Sexuelle Handlungen mit 

Tieren etc.
���  Posendarstellung  

(§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 JMStV) 
�   Minderjährige in unnatürlich 

geschlechtsbetonter Körper- 
haltung

���  Verfassungsfeindliche Propa-
gandamittel  (§§ 86, 86a StGB) 
�  NS-Symbole

���  Menschenwürdeverletzende 
Darstellungen  
(§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 JMStV)

���  Bestimmte brutale Gewalt-  
darstellungen (§ 131 StGB) 
�   Grausame oder unmenschliche 

Gewalttaten

z. B.
���  Einfache Pornographie  

(§ 184 Abs. 1 StGB) 
�   sexuelle Vorgänge werden 

reißerisch in den Vordergrund 
gestellt

���  Offensichtlich schwer  
jugendgefährdende Inhalte   
(§ 15 Abs. 1 und 2 JuSchG) 
�   Inhalte, deren Gefährdung für 

Jugendliche „ins Auge springt“
���  Von der BPjM indizierte Inhalte  

(§ 18 Abs. 1 JuSchG) 
�  unsittliche Inhalte 
�  verrohende Inhalte 
�   zu Verbrechen/Rassismus 

anreizende Inhalte …
���  Inhalte, die keine Jugendfrei-

gabe seitens der Einrichtungen 
der Freiwilligen Selbstkontrolle 
erhalten haben

z. B.
Filme / Computerspiele für  
Kinder / Jugendliche unterhalb der 
Altersfreigabe (FSK bzw. USK) 

Inhalte dieser Kategorie  
unterliegen einem absoluten 
Verbreitungsverbot, z. T. auch 
Besitzverbot

Inhalte dieser Kategorie  
unterliegen einem Weitergabe-
verbot an Minderjährige

Inhalte dieser Kategorie  
unterliegen Abgabe- und  
Verbreitungsbeschränkungen

Quelle: angelehnt an Liesching (2013) 4
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Rechtsextremismus im Netz
Rechtsextremismus im Netz präsentiert sich längst 
nicht mehr offensichtlich und ist damit nicht für  
alle Nutzer einfach erkennbar. So werden rechts-
extremistische Positionen, wie die Diskriminierung 
von Minderheiten oder eine feindliche Haltung 
gegenüber dem demokratischen Rechtsstaat,  
verschleiert, trendig, witzig und jugendaffin aufbereitet 
und so unter die Leute gebracht: Ein modern- 
ästhetisches Auf treten, emotionale (heroische) 
Darstellungen oder kultige, rebellische Aktionsformen 
dienen als Köder, um niedrigschwellig an rechts- 
extremes Gedankengut heranzuführen.  
Verbreitet wird dieses über Web seiten sowie über 
Social Web-Angebote wie bspw. YouTube, Twitter, 
Tumblr, Facebook oder VK – das russische Pendant 
zu Facebook.6 
 
Insgesamt verzeichnet jugendschutz.net im Bereich 
rechtsextremistischer Inhalte einen Zuwachs an 
Jugendschutzverstößen7. In den meisten Fällen geht 
es um die Verbreitung von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen, volksverhetzender oder 
holocaustleugnender Inhalte, die strafrechtlich absolut 
unzulässig und damit verboten sind. Verboten sind 
auch Symbole, die den illegalen Symbolen „zum 
Verwechseln ähnlich“ (§ 86a Abs. 2 StGB) sehen, wie 
z. B. Hakenkreuze mit verkürzten Querbalken.  
Dieser Zusatz ist nötig, da die rechtsextreme Szene 
durch das Abändern bekannter Kennzeichen,  
Parolen etc. immer wieder versucht, unter der Straf-
barkeitsschwelle zu bleiben.

Jugendgefährdende Inhalte: konkret
2014 registrierte jugendschutz.net 7.934 (2013: 8.111) 
Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen, davon 
wurden 17 % (2013: 18  %) auf deutschen Seiten fest- 
 gestellt , der Rest auf ausländischen Angeboten. 
Sowohl im Inland als auch im Ausland löschen die 
Serviceprovider die problematischen Inhalte auf 
Anfrage in der Mehrheit der Fälle. Wie bereits 2013 be -
trafen auch im Jahr 2014 die häufigsten Verstöße 
Fälle von Darstellungen sexuellen Missbrauchs, Porno-
grafie und extremistischen Inhalten.5

Kinder und Jugendliche gelangen zum einen unge-
wollt auf entwicklungsbeeinträchtigende Seiten  
im Internet: Sie vertippen sich bspw. bei der Eingabe  
der Internetadresse, bei der Eingabe in die Such- 
maske oder werden von harmlosen Webseiten auf 
Erotik-Angebote weitergeleitet. Zum anderen suchen 
Kinder und Jugendliche auch ganz bewusst nach 
Inhalten, die mancher Erwachsene als problematisch 
erachtet. Die Gründe dafür sind vielfältig: Kinder  
und Jugendliche sind fasziniert von dem Verbotenen, 
sie treibt die Neugierde. Zudem gilt das Ansehen  
von gewalthaltigen oder pornografischen Inhalten oft 
auch als Mutprobe innerhalb der Peergroup.
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Pornografie im Netz
Erotische und pornografische Inhalte gibt es im 
Internet zuhauf: Rund 2,5 Millionen pornografische 
Seiten listen die Anbieter von Filtersoftware im  
Jahr 20118. Dabei handelt es sich in erster Linie um 
die sogenannte einfache Pornografie. Unter der 
einfachen Pornografie sind solche Darstellungen zu 
verstehen, die vorwiegend auf sexuelle Handlungen, 
Geschlechtsorgane sowie sexuelle Stimulation 
fokussieren. Das ist zulässig, wenn sichergestellt ist, 
dass Personen unter 18 Jahren keinen Zugriff auf  
das Angebot haben. Das wird üblicherweise mittels 
Altersverifikationssystemen (AVS) gewährleistet. 
Deutsche Anbieter unterliegen den Bestimmungen des 
JMStV, der eine verlässliche Volljährigkeitsprüfung 
über einen persönlichen Kontakt (z. B. Ausweisdaten) 
vorsieht. Bei Anbietern mit Sitz im Ausland ist die 
Sicherheit des Zugangsschutzes oft lax – gemäß: „Bist 
du volljährig? Ja / Nein“. 

Unzulässig ist die sogenannte harte Pornografie. 
Darunter sind Darstellungen zu verstehen, die z. B. 
sexuelle Handlungen an und mit Tieren zeigen, 
sexuelle Gewalt beinhalten, kinderpornografisch sind 
etc. Bei Kinderpornografie ist auch alleine der  
Besitz strafbar. 2013 verzeichnete das Bundeskriminal-
amt (BKA) 4.144 Fälle von Besitz bzw. Beschaffung  
von Kinderpornografie9. Sogenannte Posenfotos, auf  
denen Kinder oder Jugendliche nackt oder spärlich  
bekleidet in aufreizender Weise zu sehen sind, werden 
zwar nicht dem Bereich der Kinderpornografie zu-
 geordnet, sofern sie nicht den sexuellen Missbrauch 
zum Gegenstand haben oder noch nicht die Schwelle  
zur Pornografie überschritten haben, jedoch ist im 
JMStV geregelt, dass auch die Veröffentlichung soge -
nannter Posen-Darstellungen von Minderjähriger 
verboten ist.

Gewaltdarstellungen im Netz
Gewaltdarstellungen im Internet stammen oft  
aus gewalthaltigen Kino- oder Fernsehfilmen oder  
Spielen. Daneben existieren aber auch extreme 
Gewaltdarstellungen, die nur im Netz verbreitet 
werden. In diesem Kontext unterscheidet  
jugendschutz.net10 folgende Angebote: 

��� ��Gewalt im sexuellen Kontext  
d. h. Sado-Maso-Szenen, bizarre Fetische etc.

��� �Tasteless-Angebote:  
d. h. Foto- und Videosammlungen von verletzten, 
verunstalteten, toten oder getöteten Menschen

��� �Kriegsgräuel:  
d. h. brutale Darstellungen von Kriegsgräueln, 
z. B. Exekutionen

��� �Gewaltspiele  
d. h. bereits indizierte Spiele / Spiele ohne  
Jugendfreigabe

Je nach Intensität der dargestellten Gewalt wird 
unterschiedlich mit den Angebote verfahren,  
s. obige Differenzierung in absolut verboten, relativ 
verboten und jugendgefährdend.
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Wichtig!! 
Problematische Inhalte können von Nutzern  
bei den folgenden Stellen gemeldet werden:

 www.internet-beschwerdestelle.de

 www.jugendschutz.net/hotline/index.html

Illegale und jugendgefährdende Inhalte dürfen 
weder durch Lehrkräfte noch durch sonstiges 
Schulpersonal Kindern und Jugendlichen  
zugänglich gemacht werden. Bereits das  
Gewähren lassen der Nutzung von illegalen 
Medieninhalten durch Schülerinnen und Schüler 
kann als „Unterlassen“ geahndet werden.
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  Webseiten

www.jugendschutz.net
  Infos zum Schutz von Kindern im Internet.
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/
publikationsliste,did=203896.html
  Ein Flyer von fragFINN, der sich an Eltern richtet und 

einen knappen Überblick über den Kinderschutz im 
Internet bietet.

www.klicksafe.de/�leadmin/media/documents/pdf/
klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/
LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf  
  Das klicksafe Zusatzmodul zu Rechtsextremismus im 

Internet mit vertiefenden Informationen und Unter-
richtsmaterialien.

www.lo-recht.de/750125.php
  Eine umfassende Informationsseite rund um 

rechtliche Themen und ihre Relevanz für die Schule.

www.schau-hin.info/medien/internet.html 
  Tipps und Informationen für das sichere Surfen im 

Internet.
www.surfen-ohne-risiko.net 
  Umfassende Informationsseiten, die Eltern Hilfestel-

lung bietet, ihre Kinder im Umgang mit dem Internet 
zu schützen.

www.ajs-bw.de/shop/catalogue/  
index.asp?wag=Medienerziehung 
  Literatursammlung (Shop) der Aktion Jugendschutz 

zum Thema „Kinder und Internet“.
www.zartbitter.de 
  Informationsseite gegen sexuellen Missbrauch von 

Minderjährigen.
www.ein-netz-fuer-kinder.de 
  Initiative zur Förderung qualitativ hochwertiger 

Kinderwebseiten.

http://www.kjm-online.de/fileadmin/Download_KJM/Recht/JMStV_Stand_13_RStV_mit_Titel_deutsch3.pdf
http://www.kjm-online.de/fileadmin/Download_KJM/Recht/JMStV_Stand_13_RStV_mit_Titel_deutsch3.pdf
http://www.kjm-online.de/fileadmin/Download_KJM/Recht/JMStV_Stand_13_RStV_mit_Titel_deutsch3.pdf
http://www.jugendschutz.net/fileadmin/download/pdf/bericht2014.pdf
http://www.jugendschutz.net/fileadmin/download/pdf/bericht2014.pdf
http://www.hass-im-netz.info/fileadmin/dateien/pk2014/bericht2013.pdf
http://www.hass-im-netz.info/fileadmin/dateien/pk2014/bericht2013.pdf
https://www.bka.de/nn_196810/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.html?__nnn=true
https://www.bka.de/nn_196810/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.html?__nnn=true
https://www.bka.de/nn_196810/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.html?__nnn=true
https://www.bka.de/nn_196810/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2013/pks2013Jahrbuch.html?__nnn=true
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=203896.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationsliste,did=203896.html
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf
http://www.ajs-bw.de/shop/catalogue/index.asp?wag=Medienerziehung
http://www.ajs-bw.de/shop/catalogue/index.asp?wag=Medienerziehung
http://enfk.de/
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Arbeitsblatt AB 1  AB 2  

Titel Rechtsextremismus:  
Recht und Gesetz – Verbote kennen! 

Recht und Gesetz:  
Pornografie

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler können 
rechtsextreme Online-Inhalte auf Grundlage 
von Gesetzen rechtlich einordnen.

Die Schülerinnen und Schüler schließen aus 
Auszügen der gesetzlichen Regelungen zur 
Pornografie auf die wesentlichen Bestim-
mungen und übertragen sie auf Fallbeispiele.

Methoden Fallbeispiele Partnerinterview

Material Arbeitsblatt, Fallbeispiele, Lösungsblatt Arbeitsblatt 

Zeit (in Minuten) 45 45

Zugang Internet/PC nein nein

Hinweise für die Durchführung

AB 1: Rechtsextremismus: 
Recht und Gesetz – Verbote 
kennen! 

Frage an die Schülerinnen und Schüler: „Warum gibt es überhaupt rechtsextreme Inhalte im Netz?“ 
Auch rechtsextreme Ansichten, Symbole oder Propaganda im Internet sind nach dem Grund-
gesetz Meinungsäußerungen. Sie sind deshalb grundsätzlich durch die Meinungsfreiheit geschützt. 
Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt. Die Schüler lesen die Gesetzestexte auf dem Arbeits-
blatt. Fragen zur Formulierung oder Verständnisfragen gleich im Plenum klären. Das Blatt mit 
den Fallbeispielen wird ausgeteilt. Da sich auf dem Blatt zwei Beispiele befinden, die strafrecht-
lich relevant sind, wird empfohlen, das Blatt am Ende des Unterrichts wieder einzusammeln. 
Das Zeigen der Beispiele im Unterricht ist aber durch die Sozialadäquanzklausel erlaubt. Das 
erworbene Wissen soll anschließend in Fallbeispielen auf reale Situationen angewendet werden.

Lösung 
���   Fall 1 Verstoß wegen Holocaust-Leugnung 

(Quelle:  Stand: 
14.08.2012)

��� � Fall 2 grenzwertig, aber kein Verstoß 
(Quelle: www.npd-mv.de/index.php?com=shop&view=article&id=21&mid=21, Stand: 
14.08.2012)

���   Fall 3 Verstoß wegen Volksverhetzung 
(Quelle:  , Stand: 14.08.2012)

Lösungsblatt bei Bedarf an die Schüler austeilen.

AB 2: Recht und Gesetz:  
Pornografie

Steigen Sie ein mit einem Fallbeispiel (siehe Aufgabe 2 AB) und fragen Sie die Schülerinnen und 
Schüler nach ihrer Einschätzung des Falles. Die Schülerinnen und Schüler sind, was die 
rechtlichen Regelungen zu (Internet-)Pornografie angeht, häufig verunsichert, interessieren sich 
aber für das Thema. Danach sollen die Schülerinnen und Schüler die Auszüge aus den 
gesetzlichen Regelungen mit der Methode „Partnerinterview“ lesen (Beschreibung siehe Arbeits-
material). Anschließend beurteilen sie zunächst alleine, dann im Plenum die Beispiele  
und begründen sie mithilfe der Auszüge aus den gesetzlichen Regelungen.

Lösungen: 
���   Artjom (17)  hat eine Freundin. Wenn sie nicht da ist, schaut er oft Erotikclips im Internet an. 

�Æ  Das ist erlaubt. Unter 18-Jährige dürfen Erotik ansehen,  
aber keine pornografischen Darstellungen.

��� � Zwei Kinder unter 14 Jahren  schicken sich online Nacktbilder voneinander zu.  
�Æ  Kinder unter 14 Jahren sind schuldunfähig und können sich nicht strafbar machen 

(siehe § 19 StGB). Der Fall wäre bei älteren, nach Jugendstrafrecht zu beurteilenden 
Jugendlichen und einer expliziteren Darstellung, ein anderer, denn reine Nacktbilder 
sind generell keine pornografischen Schriften.  
Nur in besonderen Fällen kommt das in Betracht, etwa bei einem „aufreizenden 
Zur-Schau-Stellen der Genitalien oder der Schamgegend von Kindern“. Dann kann es 
sich um eine pornografische Schrift handeln, die gemäß § 184b, § 184c StGB sexuelle 
Handlungen von Kindern / Jugendlichen (an sich selbst) darstellen, und diese zählt zu 
den so genannten Jugendpornografischen Schriften. Hier ist bereits der Besitz strafbar 
sowie auch die Herstellung, Verbreitung und Zugänglichmachung.
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Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
5_1 Jugendmedienschutz  
  Methodisch -didaktische Hinweise

Lösungen: 
��� � Lehrperson Frau Schmidt möchte mit ihren Jugendlichen über das Thema „Porno-Rap“ 

diskutieren und ihnen den Text eines Interpreten geben, der auf der Liste der  
jugendgefährdenden Medien steht. Darf sie das?  
�Æ  Nein, die Texte darf sie nach JuSchG § 18 nicht an Jugendliche weitergeben.

��� � Leon (19)  gibt seinem jüngeren Bruder Jan (16) eine DVD  
mit einem Pornofilm zum Anschauen.  
�Æ Leon macht sich hiermit nach StGB § 184 strafbar

���   Lena (16) und Kim (15)  sehen sich im Internet Pornoclips an. 
�Æ  Das ist verboten nach StGB § 184, jedoch können Lena und Kim dafür nicht 

bestraft werden, denn v. a. der Internetanbieter macht sich nach deutschem  
Recht strafbar, wenn er den Zugang nicht für Minderjährige, z. B. mit einem  
Altersverifikationssystem, beschränkt.

��� � Kevin (18)  gibt auf dem Schulhof mehrere pornografische Internetadressen an  
Sechstklässler weiter.  
�Æ  Nicht erlaubt. Hier kann u. U. ein „Zugänglichmachen“ gemäß § 184 StGB geltend 

gemacht werden, wenn Internetadressen zu pornografischem Material angegeben  
oder weitergegeben werden. Verantwortungslos gegenüber Kindern wäre diese 
Handlung allemal.

Hinweis: Der genaue Wortlaut der gesetzlichen Vorgaben kann eingesehen werden unter:
Strafgesetzbuch (StGB), online unter:  http://www.gesetze-im-internet.de
Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder, online unter:

 www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=12862.html

Lust auf mehr? 
��� �Im Material „Rechtsextremismus hat viele Gesichter“ finden Sie Arbeitsmaterialien zum 

Thema Rassismus und Rechtsextremismus im Internet:  
 www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_

LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf

��� �Zum Thema „Was sagt das Gesetz zu Pornographie“ finden Sie ein weiteres Arbeitsblatt  
für schwächere Schülerinnen und Schüler hier:  

 www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_
LH_Zusatz_Porno/Zusatzarbeitsblatt_Lets_talk_about_Porno_1.pdf

http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Rechtsextremismus_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Porno/Zusatzarbeitsblatt_Lets_talk_about_Porno_1.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz_Porno/Zusatzarbeitsblatt_Lets_talk_about_Porno_1.pdf


Rechtsextremismus: Recht und Gesetz – Verbote kennen! (1/3)
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jugendschutz.net wurde 1997 von den  
Jugendministerien der Bundesländer gegründet 
und drängt auf die Einhaltung des Jugendschutzes 
im Internet. Die länderübergreifende Stelle  
setzt sich für mehr Rücksicht auf Kinder und 
Jugendliche im Netz ein.

 
Hier könnt ihr bedenkliche Inhalte melden: 

 www.jugendschutz.net/hotline

Arbeitsaufträge:
1. Lest die Gesetzestexte.

2.  Sucht euch zu zweit einen Fall aus und bearbeitet ihn 
so, als wärt ihr Mitarbeiter bei jugendschutz.net, 
einer deutschen Meldestelle für jugendgefährdende 
Inhalte. Ihr müsst selbst entscheiden, ob das  
Angebot strafbar ist oder zulässig. Begründet eure 
Entscheidung vor der Klasse. Das Wissen über die  
Gesetze hilft euch dabei.

In Artikel 5 Absatz 1 
des Grundgesetzes heißt es:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und  
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“

�   immer dann, wenn andere 
Personen in ihrer Ehre 
verletzt werden (z. B. durch 
Beleidigungen, Drohungen).

�   wenn allgemeine Gesetze 
und Jugendschutzbestim-
mungen dies verbieten 
(z. B. pornografische und 
gewaltverherrlichende 
Inhalte dürfen Jugendlichen 
nicht zugänglich gemacht 
werden).

(Grundgesetz,  
Artikel 5 Absatz 2)

�   wenn man gegen eine 
Gruppe von Menschen 
wegen ihrer Herkunft, ihrem 
Aussehen oder ihrer Religion 
zum Hass anstachelt  
und zur Gewalt auffordert.

�   wenn man Einzelne oder 
Gruppen aufgrund ihrer 
Herkunft oder Religion 
beschimpft, verächtlich 
behandelt oder verleumdet.

�   wenn man die im National-
sozialismus begangenen 
Taten billigt, leugnet oder 
verharmlost.

(Volksverhetzung  
§ 130 StGB) 

�   wenn Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisa-
tionen verbreitet werden 
(z. B. Fahnen, Abzeichen, 
Uniformstücke, Parolen und 
Grußformen) – das ist 
verboten.

  (§ 86a StGB Kennzeichen 
verfassungswidriger 
Organisationen)

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eingeschränkt:



Rechtsextremismus:  
Recht und Gesetz – Verbote kennen! (2/3)
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Wieviele Juden kamen bei alliierten Bombenangriffen  
während des 2. Weltkriegs um?  Man weiss es nicht – alle 
betreffenden Juden wurden ja offiziell „vergast“!

Wieviele Juden starben insgesamt in den deutschen   
Lagern? Höchstens 200.000.

Wie starben sie?   Viele erlagen Typhusepidemien. Manche  
starben auch an Unterernährung und wegen fehlender  
ärztlicher Versorgung in der letzten Phase des Krieges.

Was ist der Unterschied zwischen 200.000 und sechs  
Millionen toter Juden?  5,8 Millionen. Zudem ist der Unter-
schied der zwischen Wahrheit und Propaganda. Übrigens wurde 
im Gegensatz zu den Behauptungen der Zionistenpropaganda 
kein Jude nur deshalb ermordet, weil er Jude war.

Sind Filme wie „Holocaust“ und „Winds of War“  
Dokumentarfilme?  Keinesfalls; sie sind Phantasiefilme, die 
man so gestaltet hat, dass die Zuschauer sie als Dokumen- 
tarfilme auffassen sollen.

Gibt es Beweise dafür, dass die „Industrielle Massenaus-  
rottung“ der Juden stattgefunden hat?  In den deutschen  
Archiven gibt es keine Dokumente, die einen diesbezüglichen 
Hitlerbefehl oder Pläne zur Ausrottung enthüllen. Man fand 

auch keine Sachbeweise in Gestalt von Aschehaufen oder  
Krematorien, welche die behauptete Anzahl von Leichen hätten 
beseitigen können. Keine harten Beweise für die Existenz von 
Gaskammern in den Lagern sind je erbracht worden, und es gibt 
keine zuverlässige Bevölkerungsstatistik.
Hingegen gibt es einen Hitlerbefehl zu einer „territorialen Endlö-
sung“ der sogenannte „Judenfrage“. Entsprechend dem Wunsch, 
ein „judenreines“ Drittes Reich zu schaffen, steht klar und deut-
lich in den deutschen Dokumenten, dies solle durch Auswande-
rung sowie durch die Evakuierung der Juden nach Osten, in die 
besetzten sowjetischen Territorien, geschehen. Im Protokoll der 
Wannsee-Konferenz vom Januar 1942, bei der angeblich von füh-
renden Nationalsozialisten die Judenausrottung besprochen  
worden sein soll, steht nichts von einem Ausrottungsplan.
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Rechtsextremismus:  
Recht und Gesetz – Verbote kennen!  (3/3)
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„Höchstens 200.000 Juden starben in den  
deutschen Lagern“: 
Der Tod von 5,8 Millionen Juden wird als  
„Propaganda“ betitelt und nicht als „Wahrheit“.  
Es gebe „keine Sachbeweise … welche die  
behauptete Anzahl von Leichen hätte  
bestätigen können“ – es gebe „keine Beweise  
für die Existenz von Gaskammern“:  

Der Holocaust ist eine historische Tatsache.  
Mit der Bezeichnung als „Propaganda“, die nicht  
der Wahrheit entspricht, und der Herunterrechnung 
jüdischer Opfer (200.000 statt 6.000.000)  
wird im Artikel der Holocaust als durch die Nazis 
begangener Massenmord an den Juden geleugnet.  
Dies stellt nach Paragraf 130 Absatz 3 StGB eine 
Straftat dar.

Die Äußerung „kriminelle Ausländer raus“ ist von 
der Meinungsfreiheit gedeckt.   
Für ein Anstacheln zum Hass reicht die Aussage, 
dass kriminelle Ausländer Deutschland verlassen 
sollen, nicht aus. Anders wäre die Lage, wenn  

z. B. klar wird, dass dies mit Gewalt geschehen soll.  
Es liegt somit kein Verstoß gegen Paragraf 130 StGB 
(Volksverhetzung) vor.

�������������������•��•����•�

Text: „Scherben bringen Glück …“ – ein Artikel  
zu einer neonazistischen Veranstaltung zum 
Jahrestag der Reichspogromnacht („Reichskristall-
nacht“). 
Im Text wird vorgetäuscht, dass die Juden in  
der Nazizeit selbst schuld an Gewalttaten gegen sie 
waren. Dies wird auf die heutige Zeit übertragen, 
und es wird dazu aufgefordert, gegen den  
türkischen Teil der Bevölkerung die gleichen 

Gewalttaten zu verüben, weil diese regelmäßig 
„vergewaltigen, rauben und morden“. Damit wird 
zu Hass gegen Türken aufgestachelt und zu Gewalt- 
und Willkürmaßnahmen gegen sie aufgerufen 
(Volksverhetzung nach Paragraf 130 StGB).  
Daneben war „Deutschland erwache“ die Losung 
der SA bzw. der SS und ist damit als Kennzeichen 
einer verfassungswidrigen Organisation (nach 
Paragraf 86a StGB) ebenfalls strafbar.
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verboten erlaubt

Artjom (17) hat eine Freundin. Wenn sie nicht da ist, schaut er oft Erotik-Clips im Internet an.

Zwei Kinder unter 14 Jahren schicken sich online Nacktbilder voneinander zu.

Lehrperson Frau Schmidt möchte mit ihren Jugendlichen über das Thema „Porno-Rap“ diskutieren und ihnen 
den Text eines Interpreten geben, der auf der Liste der jugendgefährdenden Medien steht. Darf sie das?

Leon (19) gibt seinem jüngeren Bruder Jan (16) eine DVD mit einem Pornofilm zum Anschauen.

Lena (16) und Kim (15) sehen sich im Internet Pornoclips an.

Kevin (18) gibt auf dem Schulhof mehrere pornografische Internetadressen an Sechstklässler weiter.

Arbeitsaufträge:
1.  Der Umgang mit Pornografie ist im Gesetz 

geregelt. Lest die Regelungen durch. Nutzt 
hierzu die Methode „Partnerinterview”.

2.  Beurteile die Situationen. Verboten oder nicht?  Kreuze an und belege deine Antworten mithilfe  
der gesetzlichen Regelungen. Vergleicht eure Ergebnisse in der Gruppe.

Verbreitung gewalt- oder tierpornografischer 
Schriften (StGB 184 a) Die Verbreitung ist strafbar.

Verbreitung pornografischer Schriften  (StGB § 184)
Verbot der Weitergabe von Pornogra�e an Minderjährige. 
Nach § 11 Abs. 3 StGB umfasst der Begriff „Schriften“ 
auch Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen 
und andere Darstellungen).

Kinder- und Jugendpornografie  (StGB 184 b + c)
Über die Verbreitung hinaus ist hier auch der Versuch 
der Beschaffung und der Besitz strafbar.

Die Darstellung von Kindern oder Jugendlichen in 
unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung  in 
Rundfunk und Telemedien – dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen – ist verboten (JMStV § 4, Abs. 1 Nr. 9).

Liste jugendgefährdender Medien  (JuSchG § 18)
Medien, welche von der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Schriften indiziert wurden, dürfen nicht  
an Minderjährige weitergegeben werden.

Bildträger ohne Jugendfreigabe  (JuSchG § 12)
Filme oder Spiele, die nicht oder mit „keine Jugend-
freigabe“ von der FSK oder der obersten Landes-
behörde gekennzeichnet wurden, dürfen nicht an 
Minderjährige weitergegeben werden.

Rundfunk und Telemedien müssen dafür sorgen, dass 
Inhalte eine Alterskennzeichnung haben und von 
Kindern und Jugendlichen der entsprechenden Alters-
gruppen nicht wahrgenommen werden können  
(z. B. durch bestimmte Sendezeiten oder technische 
Zugangs beschränkungen, Altersprüfung durch   
Perso-Check).

Auszüge aus gesetzlichen Regelungen

Methode „Partnerinterview“  – zu zweit mit Partner A  
und Partner B. Beide lesen, danach fasst Partner A  
das Wichtigste  zusammen, Partner B wiederholt mit den 
Worten: „Habe ich dich richtig verstanden, dass ...?”  
Dann Wechsel der Rollen – aber Vorsicht! Jeder darf zwei 
Fehler einbauen, die der andere �nden muss!



Urheberrecht und Open Content

Nutzungsfreiheiten und Grenzen des  
Urheberrechts
Das Urheberrecht wird nicht grenzenlos gewährt. 
Vielmehr sieht das Urheberrechtsgesetz sogenannte 
Schrankenbestimmungen vor, nach denen bestimmte 
Nutzungshandlungen auch ohne Zustimmung des 
Rechteinhabers gestattet sind. Eine für den persön-
lichen Alltag besonders wichtige Regelung ist die 
Privatkopie. Sie erlaubt, urheberrechtlich geschützte 
Werke zu privaten Zwecken zu vervielfältigen, also 
etwa Fernsehsendungen aufzunehmen oder CDs zu 
brennen und die Kopien im privaten Raum zu nutzen. 
Andere Schrankenbestimmungen erlauben z. B. Zitate 
oder bestimmte Nutzungen im Rahmen der Pressebe-
richterstattung.

Kommerziell oder nicht ist unwichtig
In Bezug auf die Nutzungsfreiheiten ist eines wichtig 
zu wissen: Viele denken, dass man generell alles darf, 
solange man nur kein Geld damit verdienen will.  
Ein Foto von einer fremden Webseite zu nehmen und 
in sein Facebook-Profil einzustellen, müsse also 
erlaubt sein. Das ist ein gefährlicher Irrglaube. Das 
Urheberrecht unterscheidet nicht grundsätzlich 
danach, ob man mit einer Nutzungshandlung Geld 
verdienen will, sondern vielmehr vorrangig zwischen 
öffentlichen und privaten Nutzungen. Während im 
privaten Bereich allerhand erlaubt ist, sind Nut-
zungen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, fast 
immer nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechte-
inhabers erlaubt. Das gilt auch und besonders für die 
Onlinenutzung. Etwas zum freien Ab- oder Aufruf  
ins Internet zu stellen, ist niemals eine private 
Nutzung, sondern eine öffentliche (weil eben jeder 
hierauf zugreifen kann). 

Privat ist einiges erlaubt
Privatkopien dürfen gem. § 53 Abs. 1 UrhG in der 
Regel auch von digitalen Werken erstellt werden 
(etwa „rippen“  einer CD und Speicherung der MP3s 
auf einem entsprechenden Player). Entscheidend ist, 
dass man die Kopien nur privat nutzt. Auch die 
Weitergabe der gebrannten CD an Freunde oder  
enge Verwandte ist noch eine private Nutzung. 
Jedoch gelten zwei wichtige Einschränkungen: Zum 
einen dürfen niemals Kopierschutzmechanismen  
zur Erstellung der Kopie umgangen werden; Kopierge-
schützte Inhalte sind also tabu. Zum anderen dürfen 
Vorlagen für eine Kopie nicht aus offensichtlich 
illegalen Quellen stammen. Eine nicht unwichtige 
Selbstverständlichkeit sei deutlich gesagt: Zuwider-
handlungen gegen das Urheberrecht sind mit  
zivilrechtlichen und strafrechtlichen Sanktionen 
belegt. Es kann also teuer werden, wenn man gegen 
das Urheberrecht verstößt.

Ende des Urheberrechts
Wann endet das Urheberrecht und was passiert dann? 
Anders als das Eigentum an Sachen währt das 
Urheberrecht nicht ewig. Unter der Erkenntnis, dass 
der Zugang zu und die Nutzung von geistigen  
Errungenschaften von besonderer Bedeutung für die 
Allgemeinheit sind, werden diese mit Ablauf von  
70 Jahren nach dem Tod des Urhebers gemeinfrei 
(Schutzfrist). Danach ist es jedem gestattet, das Werk 
auf jede Art und Weise frei zu verwenden. Für die 
Schule sind somit alle Werke (Bücher, Lieder etc.) 
interessant, deren Autoren in etwa vor dem Jahr 1940 
gestorben sind. Dazu gehören schon eine Menge 
bekannter Werke, wie z. B. der „Struwwelpeter”  von 
Heinrich Hoffmann (gest. 1894).

Schulunterricht ist NICHT öffentlich!
Nutzungen im Schulunterricht sind, soweit nur 
Schülerinnen und Schüler aus derselben Klasse 
zugegen sind, nicht öffentlich. Filme vorführen, 
Musik abspielen und ähnliche Handlungen (das 
Ur heberrecht nennt diese unkörperliche Nut-
zungshandlungen) fallen daher nicht unter das 
Urheberrecht und sind ohne Weiteres zulässig.
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Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
   5_1 Jugendmedienschutz  

5_2 Urheberrecht und Open Content  



Open Content und Open-Source-Software
Viele Urheber finden, dass das Urheberrecht die 
Nutzung von geschützten Werken zu sehr einschränkt, 
also zu wenig Nutzungsfreiheiten gewährt. Aus 
diesem Grund wurden in den 1990er-Jahren und zu 
Beginn des neuen Jahrtausends Initiativen wie 
Creative Commons oder die Free Software Foundation 
gegründet. Basierend auf der Idee, dass Werke 
möglichst frei und kostenlos kopiert, verändert und 
weitergegeben (auch online gestellt) werden können, 
entstand Anfang der 1990er-Jahre die Open-Source-
Software-Bewegung und 2001 die Initiative Creative 

Commons. Die dahinter stehenden (US-amerika-
nischen) Institutionen entwickeln v. a. freie Lizenzen, 
die alle interessierten Urheber nutzen können, um 
jedem eine mehr oder weniger freie Nutzung ihrer 
Werke zu erlauben. In der Foto-Community Flickr  
oder bei  www.pixelio.de  finden sich z. B. Millionen 
frei lizenzierter Fotos, die jedermann nutzen kann. 
Weitere erfolgreiche Projekte sind das freie Betriebs-
system Linux oder die Online-Enzyklopädie Wikipe-
dia. Alle hierin befindlichen Inhalte dürfen von jedem 
nach den Regeln der jeweils geltenden Lizenzbestim-
mungen weitgehend frei genutzt werden.

Bedeutung für Schülerinnen und Schüler
Ein Verstoß gegen das Urheberrecht kann gravierende 
Folgen haben. Auch wenn die Anzeige bei der Polizei 
mit der Einstellung des Verfahrens und /oder der 
Ableistung von Sozialstunden glimp�ich verläuft, bleiben 
die zivilrechtlichen Forderungen davon unberührt.  
Im Klartext: Ein Verstoß gegen das Urheberrecht kann 
teuer werden! Hier zwei Beispiele:

��� �Ein Jugendlicher bot ein Lied im Internet zum Down- 
load an und wurde vom Urheber angeschrieben:  
Er sollte eine strafbewährte Unterlassungserklärung 
abgeben sowie 2000 Euro bezahlen, was er nicht 
tat, so dass der Fall vor Gericht kam. Obwohl  
der Jugendliche die Abweisung der Klage (aufgrund 
seiner Minderjährigkeit) forderte, wurde er in  
letzter Instanz zur Zahlung von Schadenersatz und 
Abmahnkosten verurteilt.1

����Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16  hatten zehn 
Musikstücke ins Netz gestellt und damit zum 
Download angeboten. Das Landgericht Düsseldorf 
entschied, dass die Eltern als Anschlussinhaber  
des Internetzugangs einen Schadenersatz von 300 Euro 
pro Musikstück, also 3000 Euro, zu zahlen haben. 
Das Gericht argumentierte, dass die Eltern den 
Com puter ihrer Kinder regelmäßig hätten kontrollie-
ren müssen.2

Dabei gibt es Angebote, bei denen kostenlos freie 
Musik erhältlich ist, die man – meist unter Angabe 
der Quelle – für eigene Zwecke verwenden darf. 
Einige Beispiel finden sich weiter unten in diesem 
Kapitel.

Der Blick zurück und voraus
Das Urheberrecht war nicht immer so streng. 
Bei der Einführung des „Copyrights“  in England 
1710 betrug die Schutzdauer 14 Jahre mit  
der einmaligen Möglichkeit der Verlängerung. 
Auf diese Tradition würden sich Menschen wie 
der Historiker Robert Darnton, Leiter der 
Harvard-Bibliothek, gerne besinnen. Darnton 
gründete ein nicht-kommerzielles Projekt, die 
DPLA (Digital Public Library of America), um 
abseits der Konzerne wie Google Bücher 
kostenlos digital verfügbar zu machen. Ein  
Blick lohnt sich:  www.dp.la
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Aus der Praxis
Das relativ strenge Urheberrecht in Deutsch-
land ist von Schülern nur sehr schwer nachzu-
vollziehen. Insbesondere bei Inhalten, die 
massenhaft frei verfügbar sind (z. B. bei Fotos 
aus dem Internet). Lehrer können versuchen  
es damit zu verdeutlichen, dass die Schüler 
selbst mal ein berühmter Fotograf, Maler  
oder Musiker sein könnten und mit der Frage, 
welche Vielfalt an Kunst wohl noch verfügbar 
wäre, wenn niemand mehr dafür bezahlen 
würde.



Kopien für die Klasse
Das Urheberrecht unterscheidet generell zwischen 
Nutzungen in der Öffentlichkeit und außerhalb  
der Öffentlichkeit (v. a. im privaten Umfeld). Nut-
zungen in einer Schulklasse, bei denen nur die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse und die Lehrer 
zugegen sind, werden von der Rechtsliteratur als  
nicht öffentlich angesehen (s. o.), wodurch sich mehr 
Möglichkeiten für die Verwendung fremder Werke 
eröffnen.

Das Urheberrechtsgesetz (zuletzt geändert durch 
Art. 1 G vom 05.12.2014) enthält einige Vorschriften, 
die auch für die schulspezifische Internetnutzung von 
Bedeutung sind: § 53 Absatz 3 UrhG gestattet die 
Herstellung von Kopien (im Sinne von Ausdrucken, 
Abzügen) für den Unterrichtsgebrauch, soweit es sich 
um kleine Teile eines Werkes, Werke von geringem 
Umfang oder einzelne Beiträge aus Zeitungen und 
Zeitschriften handeln. Die Kopien dürfen zur Veran-
schaulichung des Unterrichts an Schulen in der für 
die Unterrichtsteilnehmer erforderlichen Anzahl 
hergestellt werden, wobei natürlich auch auf Internet-
inhalte zurückgegriffen werden darf. Allerdings ist 
eine wichtige Einschränkung zu beachten: Kopien aus 
Schulbüchern bedürfen nach § 53 Absatz 3 Satz 2 
UrhG immer einer Einwilligung des Verlages, sind also 
tabu.3 

Die Schulministerien wissen um das Dilemma der 
Lehrkräfte vor Ort und sind natürlich auch bemüht, 
juristisch einwandfreie Regelungen zu treffen, die 
alltagstauglich sind. Dazu haben die Bundesländer 
eigene Vereinbarungen mit den Verwertungs-
gesellschaften und Verlagen getroffen, z. B. die 
„Ergänzungsvereinbarung zum Gesamtvertrag  
zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach 
§ 53 Urheberrechtsgesetz (UrhG)“. Darin ist fest-
gelegt, dass auch digitale Vervielfältigungen erlaubt 
sind. Ab dem 1. Januar 2013 sind digitale Verviel-
fältigungen auch aus Schulbüchern möglich, jedoch 
ist diese Regelung auf Werke, die ab 2005 erschienen 
sind, begrenzt. 

Demnach dürfen pro Schuljahr und Schulklasse 10 %, 
jedoch maximal 20 Seiten, vervielfältigt werden.

Auch die digitale Weitergabe ist de�niert.  
Darunter ist zu verstehen:

��� �Weitergabe über digitale Medien (USB-Sticks, CDs),
��� �Wiedergabe über PC / Beamer / Whiteboard etc.,
��� �Speicherung auf mehreren Medien des Lehrers 

(z. B. PC und Laptop, Tablet), wobei diese aber 
passwortgeschützt sein müssen, sowie

��� �ausdrucken und an die Schüler verteilen.

Schüler wiederum dürfen digitale Kopien  
ausdrucken, aber nicht ihrerseits weitergeben!

Bei diesen Regelungen ist zu beachten, dass die 
Obergrenze der möglichen Vervielfältigungen für 
analoge und digitale Ausfertigungen gemeinsam gilt. 
Es können also nicht 10 % (bzw. maximal 20 Seiten) 
digital, als auch zusätzlich 10 % (bzw. maximal 20 
Seiten) analog vervielfältigt werden.4

Zitatrecht
Nach § 51 UrhG (Zitatrecht)5 darf bei der Erstellung 
eigener Werke ohne Einwilligung und Vergütung  
auf den geschützten Leistungen anderer aufgebaut 
werden. Wenn ein fremdes Werk erörtert wird,  
darf bspw. immer nur so viel von dem fremden Werk 
zitiert werden, wie für die eigenen Ausführungen 
erfor derlich ist. Zudem ist eine Quellenangabe not-
wendig.

Das Zitatrecht zwar einerseits die Nutzung fremder 
Inhalte, hält aber durchaus einige Einschränkungen 
bereit: Zitieren darf man nur in eigenen Inhalten. Man 
könnte sagen, dass das Zitat niemals die Haupt-  
sondern immer nur die Nebensache sein darf. Im 
Vordergrund muss die eigene Kreation stehen. Erstellt 
man beispielsweise eine Collage aus fremden Fotos 
oder Videoausschnitten, ist deren Nutzung nicht durch 
das Zitatrecht gedeckt. Denn hier besteht das ganze 
neue Werk nur aus Zitaten, die Eigenleistung steht also 
nicht im Vordergrund.
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Zitate dürfen nicht zu umfangreich sein. Wie lang 
genau diese sein dürfen hängt vom Einzelfall ab und 
kann nicht generell gesagt werden. Selbstverständlich 
muss das Zitat einem Zweck dienen (wobei ein 
„innerer Zusammenhang“  wichtig ist)  
und die Quelle angegeben werden muss.6

Unterrichtsmaterialien im Intranet
Viele Schulen besitzen ein geschlossenes Computer-
netz, ein sogenannte Intranet, auf das i. d. R. nur  
die Schulangehörigen Zugriff haben. Nach § 52a UrhG 
dürfen in einem solchen Intranet auch fremde Werke 
in gewissem Umfang den Schülerinnen und Schülern 
zugänglich gemacht werden. Dabei gilt: Wer Dateien  
in ein Schul intranet einstellt, muss dafür sorgen, dass 
tat sächlich nur die Unterrichtsteilnehmer hierauf 
zugreifen können und Unberechtigte keinen Zugriff 
haben. Voraussetzungen für die Nutzung im Intranet 
sind7:

��� �Unterrichtsbezug und strenges Zweckgebot  
(wirklich im Unterricht benötigte Materialien, nur 
für den Zeitraum der Behandlung im Unterricht, 
nicht auf Dauer/auf Vorrat)

��� �nur einzelne Artikel oder kleine Teile eines Werkes 
oder Werke geringen Umfangs

��� �Auszüge aus Materialen für den Unterrichts- 
gebrauch immer nur mit Zustimmung des  
Rechteinhabers

��� �Auszüge aus Filmen erst zwei Jahre nach Kinostart
��� �Zugriff nur für einen abgeschlossenen Teilnehmer-

kreis (die Klasse, der Kurs)

Geringer Umfang
Die Definition über die Frage, was denn nun genau 
„ein Werk geringen Umfangs“ oder „kleine Teile“  
sind, ist in einer Vereinbarung zwischen der Kultusmi-
nisterkonferenz mit den Inhabern der Rechte gere-
gelt: kleine Teile sind bis zu 10 % (bzw. maximal 20 
Seiten) eines Werkes oder fünf Minuten Film. Werke 
geringen Umfangs sind hiernach Druckwerke von 
maximal 25 Seiten, Filme von maximal fünf Minuten 
Länge, maximal fünf Minuten eines Musikstücks  
sowie alle Bilder, Fotos und sonstige (vollständige) 
Abbildungen.8

Kopieren oder Vorführen?
Der (Rechts-) Teufel steckt wie immer im Detail und 
das macht die Fragen des Urheberrechts in der 
Schule so schwierig und zum Teil absurd: Weil das 
Urheberrecht Kopieren und Vorführen unterschiedlich 
behandelt, ist es einerseits zulässig, der Klasse im 
Schulunterricht einen Film auf DVD vorzuführen 
(auch vollständig). Kleine Ausschnitte von einer DVD 
herunterzukopieren und ins Intranet zu stellen, ist 
dagegen verboten. Solche Bildträger sind ausnahms-
los kopiergeschützt. Das Gesetz sagt, dass Kopier-
schutzsysteme in keinem Fall eigenhändig umgangen 
werden dürfen, auch wenn dies einem an sich 
legitimen Zweck dient (z. B. der Nutzung für Unter-
richtszwecke). Da es aber unmöglich ist, Filmaus-
schnitte von einer DVD auf einen Server zu kopieren, 
ohne die DVD vorher zu „rippen“,  ist eine Nutzung 
auf diesem Weg ausgeschlossen. Es bleibt die 
Möglichkeit, einen Film für den Unterricht aus dem 
Fernsehen aufzunehmen, Ausschnitte herauszu- 
kopieren und sie auf den Schulserver hochzuladen, 
damit die Schüler sich die Ausschnitte für Unterrichts-
zwecke anschauen können (denn hierfür muss kein 
Kopierschutz umgangen werden).

Die Schulhomepage
Die Verantwortung für die Schulhomepage hat immer 
der Schulleiter. Dies ist in den jeweiligen Landes-
schulgesetzen festgelegt. Der Schulleiter trägt letzt-
endlich immer die Verantwortung und muss sie auch 
wahrnehmen, z. B. durch regelmäßige Kon trollen. 
Weitere Information zum Thema Recht sind z. B. bei 
Lehrer-Online zu finden:  

 www.lo-recht.de/faqs-schulhomepage.php   
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Die Initiative „Respect Copyrights“ hat Fragen 
rund um die Mediennutzung (vor allem 
für Filme und Fernsehmitschnitte etc.) 
sehr kompakt und anschaulich dargestellt:  

 www.respectcopyrights.de

http://www.lo-recht.de/faqs-schulhomepage.php


Hier gibt es auch eine Übersicht zur Schulhomepage: 
 www.lehrer-online.de/schulhomepage.php

Auch wenn die Versuchung des zuständigen Kollegen 
noch so groß ist: Im Internet veröffentlichte Texte und 
Bilder sind vielfach urheberrechtlich geschützt  
und dürfen nicht in die Schulhomepage eingebunden 
werden. Konkret heißt das: Alle Bilder (Fotos, Zeich-
nungen etc.) selbst machen oder die Rechte für die 
Veröffentlichung einholen.

Zudem gilt selbstverständlich auch für die Schulhome-
page z. B. die Impressumspflicht oder das Unter - 
lassen von Verlinkungen auf illegale Inhalte. Ein Bei -
spielimpressum für Schulen hat Lehrer-Online 
veröffentlicht:  www.lehrer-online.de/  
musterimpressum-schulhomepage.php

Datenschutz und Recht am eigenen Bild
Datenschutz und das Recht am eigenen Bild erfordern 
sowohl bei Schülerinnen und Schülern, als auch  
bei Lehrern einen sensiblen Umgang mit persönlichen 
Daten sowie Personenfotos. Dies bedeutet, dass 
personenbezogene Daten, wie z. B. Namen, Anschrif-
ten, E-Mail-Adressen, Fotos, Telefonnummern, 
Schulnoten, Kommentare zur schulischen Leistung, 
Fehlstunden anzahl, Religionszugehörigkeit oder 
Hobbys insofern zu schützen sind, dass jede Person 
selbst entscheiden können muss, welche personen-
bezogenen Daten von ihr veröffentlicht werden.

Generell ist ein sparsamer Umgang mit Daten zu 
empfehlen. Der bekannte Satz „Das Internet vergisst 
nichts“ kann sehr anschaulich gemacht werden:  
Das Angebot  www.archive.org einer amerikanischen 
Bibliothek hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
Internet zu archivieren. In der so genannten Wayback-
Machine kann z. B. die Adresse der eigenen Schul-
homepage eingegeben werden. Mit etwas Glück (oder 
Pech – je nach Sichtweise) finden sich dort alte 
Versionen der Schulhomepage, die eigentlich schon 
längst gelöscht und aus dem Netz entfernt worden sind.

Einwilligung der Erziehungsberechtigten
Bei Minderjährigen bis etwa 14 Jahren ist in jedem Fall 
die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einzu-
holen, bei Jugendlichen von etwa 14 Jahren setzt der 
Gesetzgeber eine gewisse Einsichtsfähigkeit voraus, 
aber bis 18 Jahren sollten Erziehungsberechtigte und 
Minderjährige gemeinsam einwilligen. Erwachsene 
können natürlich frei entscheiden, welche Angaben ver - 
öffentlich werden. Eine Ausnahme gibt es: Schulische 
Kontaktinformationen der Lehrer, die die Schule nach 
außen vertreten, dürfen auch ohne Einwilligung ver-
öffentlicht werden, z. B. die Namen der Schulleitung 
mit (dienstlicher) Telefon nummer o. ä.9

Eine Schulhomepage lebt auch davon, dass aktuelle 
Berichte der Schulaktivitäten, Feste, Ausstellungen, 
Theateraufführungen usw. mit Fotos veröffentlicht 
werden. Für diese gilt das Gleiche wie für alle ande-
ren personenbezogenen Daten: Die Veröffentlichung 
von Fotos darf wiederum nur mit Einwilligung der 
fotografierten, identifizierbaren Person geschehen 
(dies leitet sich aus dem „Recht am eigenen Bild“  
ab). Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen und bei 
Kindern bis etwa 14 Jahren ist auch hier die Einwilli-
gung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Bei 
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren entscheiden 
Erziehungsberechtigte und Minderjährige gemeinsam.

An dieser Stelle sei wiederholt, dass die Rechtslage 
nicht immer eindeutig ist und im Zweifelsfall eine
verbindliche Auskunft, z. B. bei der Schulaufsicht 
einzuholen ist. 
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Aus der Praxis
Regelungen wie das Recht am eigenen Bild 
sollten von Lehrern sehr ernst genommen 
werden – denn nur so können die gleichen 
Ansprüche auch an die Schülerinnen und 
Schüler gestellt werden, z. B. bei Fotos von der 
Klassenfahrt, die im Internet auftauchen.

http://www.lehrer-online.de/musterimpressum-schulhomepage.php
http://www.lehrer-online.de/musterimpressum-schulhomepage.php


Legale Angebote
Der Download von Musik oder Filmen, die der 
Urheber freigegeben hat, ist selbstverständlich erlaubt. 
Hierbei können jedoch zwei Probleme auftauchen: 
Zum einen kann die zum Download stehende Datei 
mit Schadsoftware (z. B. Viren) belastet sein, zum 
anderen kann man nicht sicher sein, ob der Anbieter 
tatsächlich die Urheberrechte besitzt (und damit 
freigeben darf).

Kostenlose Angebote
Das Internet ist (glücklicherweise) auch immer noch 
Spielwiese und Tummelplatz für allerlei kostenlose 
Schätze, so auch im Musikbereich. Vor allem unbe-
kannte Künstler finden eine Möglichkeit, ihre Musik 
zu verbreiten.

���� �Jamendo ist nach eigenen Angaben die Nummer 1 
für freie Musik:  www.jamendo.com/de

����  Tonspion:  Die gut sortierte Liste führt zu den 
kostenlosen Angeboten der Künstler.  

 www.tonspion.de .

���� �CCMixter steht unter Creative-Commons-Lizenz 
und bietet kostenlose Musik:  www.ccmixter.org

���� �Eine generelle Übersicht von Anbietern von 
Inhalten unter Creative-Commons-Lizenz gibt es 
unter  http://search.creativecommons.org/  

Mitschnitt aus dem Radio
Nach deutschem Recht ist ein Mitschnitt aus dem 
Radio für private Zwecke erlaubt.11 Dies schließt  
die vielen Internetradio-Stationen mit ein. Und selbst- 
verständlich hilft auch hier die passende Software,  
die auf Wunsch ganze Radiosendungen aufnimmt und 
die Musik extrahiert (bspw. RadioFX der Firma Tobit). 

Podcasts
Zudem werden Video-Podcast-Angebote immer 
beliebter, so zum Beispiel in den Mediatheken  der 
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, wo man  
fast alle Sendungen live über das Internet sehen und 
auch danach anschauen / herunterladen kann.  
Bspw.  www.ardmediathek.de/fernsehen  und  

 www.zdf.de/ZDFmediathek . Jedoch wurden den 
Sendern durch den 12. Rundfunkänderungsstaats-
vertrag am 1. Juni 2009 Beschränkungen auferlegt, 
wie lange Sendungen im Internet abrufbar sein 
dürfen. Während Audios und Videos mit zeit- und 
kulturhistorischen Inhalten unbefristet angeboten 
werden dürfen, gelten für alle anderen Fristen, meist 
von einer Woche.

Jugendschutz
Die Portale der großen Anbieter sind meist gut 
geschützt und kontrolliert, aber das Thema Jugend-
schutz ist trotzdem problematisch. Niemand kann 
kontrollieren, wer wirklich am Rechner sitzt. Das 
gleiche gilt für jugendgefährdende Musik, die meist  
in Form rechtsradikaler oder pornografischer Lieder 
angeboten wird. Wie schon mehrfach betont: in 
Deutschland ist ihre Verbreitung verboten, was nicht 
davor schützt, sie aus ausländischen Quellen zu 
beziehen.
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Zwei Tipps können helfen:

��� �die Downloadquelle prüfen (ist der Anbieter 
seriös?), evtl. nach den Rechten erkundigen

��� �die Datei extern speichern (z. B. auf einem 
USB- Stick) und sofort nach dem Download  
mit Antiviren-Software prüfen. Vorher ist eine 
Prüfung leider nicht möglich.

http://www.tonspion.de
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Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
5_2 Urheberrecht und Open Content 
  Links und weiterführende Literatur

Links und weiterführende Informationen

  Webseiten

www.klicksafe.de/�leadmin/media/documents/pdf/
klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/
LH_Zusatzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf 
  Das klicksafe Zusatzmodul Nicht alles, was geht, ist 

auch erlaubt mit weitergehenden Informationen 
und Unterrichtsmaterialien zum Thema Urheberrecht

http://irights.info/�leadmin/texte/material/  
broschuere_klicksafe_irights_urheberrecht_internet.pdf   
   Eine gemeinsame Broschüre von irights.info und 

Klicksafe zum Thema
www.gesetze-im-internet.de/urhg/ 
  Das Urheberrechtsgesetz im Wortlaut 
www.irights.info 
  Weitere Informationen zum Urheberrecht bei  

iRights.info
www.dp.la 
 Digital Public Library of America
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/ 
  Informationen der Baden-Württembergischen 

Landesakademie für Fortbildung und  
Personalentwicklung an Schulen

www.respectcopyrights.de 
  Weitere Unterrichtsmaterialien zum Thema 

Urheberrecht

www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/
lernenmitmedien/urheberrecht.htm 
  Medienberatung NRW zum Urheberrecht in Schule 

und Unterricht
www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/  
63412/urheberrecht-in-schule-und-ausbildung? 
  Ein umfangreiches Dossier der Bundeszentrale für 

politische Bildung
www.pro-music.org/resources/GERMAN-LEAFLET-
FINAL.pdf 
  LEGAL, SICHER UND FAIR - Nutzung von Musik, 

Filmen, Serien und Büchern aus dem Internet –  
Ein Leitfaden für Eltern und Lehrer (Jugendinitiati-
ven Childnet International und Net Family News, 
Inc. mit Unterstützung von Pro-Music )

www.lo-recht.de 
 Rechtsportal von Lehrer-Online
www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/home_
node.html 
  Bundesamt für Sicherheit in der Informations- 

technik (BSI) für Bürger
www.saferinternet.at/unterrichtsmaterialien
  Österreichische Unterrichtseinheit zum Thema 

„Download und Online-Kauf von Musik, Filmen 
und Software“

http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf
http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatzmodule/LH_Zusatzmodul_Urheberrecht_klicksafe.pdf
http://irights.info/fileadmin/texte/material/ broschuere_klicksafe_irights_urheberrecht_internet.pdf
http://irights.info/fileadmin/texte/material/ broschuere_klicksafe_irights_urheberrecht_internet.pdf
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/urheberrecht.htm
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernenmitmedien/urheberrecht.htm
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/63412/urheberrecht-in-schule-und-ausbildung?
http://www.bpb.de/gesellschaft/medien/urheberrecht/63412/urheberrecht-in-schule-und-ausbildung?
http://www.pro-music.org/resources/GERMAN-LEAFLET-FINAL.pdf
http://www.pro-music.org/resources/GERMAN-LEAFLET-FINAL.pdf
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/home_node.html
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Home/home_node.html
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von Lehrkräften und sonstigem Schulpersonal. 
Aufgerufen am 26.03.2015 unter  
http://www.lehrer-online.de/lehrkraft-daten.php

10 GESETZ betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie. § 22. 
Aufgerufen am 26.03.2015 unter  
http://www.gesetze-im-internet.de/ 
kunsturhg/__22.html

11 URHEBERRECHTSGESETZ. § 53 Vervielfältigungen 
zum privaten und sonstigen eignen Gebrauch. 
Aufgerufen am 26.03.2014 unter  
http://www.gesetze-im-internet.de/ 
urhg/__53.html

 

152

����������������������������������

Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
5_2 Urheberrecht und Open Content 
  Endnoten  

http://www.hgra.de
https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/landgericht-dusseldorf-verurteilt-eltern-zu-3-000-euro-schadensersatz-wegen-filesharing-ihrer-kinder-11645/
https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/landgericht-dusseldorf-verurteilt-eltern-zu-3-000-euro-schadensersatz-wegen-filesharing-ihrer-kinder-11645/
https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/landgericht-dusseldorf-verurteilt-eltern-zu-3-000-euro-schadensersatz-wegen-filesharing-ihrer-kinder-11645/
https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/landgericht-dusseldorf-verurteilt-eltern-zu-3-000-euro-schadensersatz-wegen-filesharing-ihrer-kinder-11645/
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/urh/kop_2013/
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html
http://www.lo-recht.de/zitatrecht.php
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/Kontext/Urheberrecht/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/Kontext/Urheberrecht/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/Kontext/Urheberrecht/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/Kontext/Urheberrecht/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Verordnungen/Kontext/Urheberrecht/index.html
http://http://www.lehrer-online.de/lehrkraft-daten.php
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html
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Was wir kennen sollten: Rechte und Gesetze im Internet 
5_2 Urheberrecht und Open Content 
  Methodisch -didaktische Hinweise

Arbeitsblatt AB 1  AB 2  

Titel Open Content Musik, Videos – kopieren erlaubt?

Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler wenden das 
Lizenzmodell Creative Commons an Beispie-
len an.

Die Schülerinnen und Schüler schließen aus 
den Auszügen des Gesetzestextes die 
wesentliche Merkmale des Urheberrechts 
und übertragen sie auf Fallbeispiele.

Methoden Erstellen von Symbolschildern,  
Internetrecherche, Stichwortzettel, Handyclip

Einschätzen von Fallbeispielen

Material Arbeitsblatt, Symbolschilder Arbeitsblatt

Zeit (in Minuten) 90 90 

Zugang Internet/PC ja ja

Hinweise für die Durchführung

AB 1: Open Content Creative Commons bietet die Möglichkeit – gerade für Schüler und Studenten – kostenlos und 
legal Bilder, Fotos, Texte, Videos und Musik zu nutzen. Im Gegenzug könnten auch Schüler ihre 
Werke als CC-Lizenz zur Verfügung stellen und somit der Allgemeinheit (legal) zugänglich 
machen. Mit den ersten beiden Arbeitsaufträgen sollen sie die Feinheiten der CC-Lizenzen 
kennenlernen.
Der erste Arbeitsauftrag verursacht sicherlich etwas kreatives Chaos im Klassenraum. Die 
Schüler sollen sich als Symbole für die Regeln (by, nc, nd und sa) zu möglichen Kombinationen 
mit einem Schild vor der Brust aufstellen und die Kombination erläutern. Stehen beispielsweise 
die Schüler nc und sa zusammen, darf der Name des Urhebers weggelassen und das Werk 
verändert werden. Das Werk darf aber nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden und nach 
einer Veränderung muss es unter nc / sa-Lizenz stehen. Vielleicht lassen Sie nach einer 
Gruppenphase die beste dieser Performances vor der Klasse darstellen?! Die praktische 
Anwendung der Lizenzbestimmungen soll in der anschließenden Aufgabe gefestigt werden. 

Lösungen:
Thomas Claveirole: Nennung des Namens, Weitergabe mit gleicher Lizenz
affnpack: Nennung des Namens, keine kommerzielle Nutzung und Weitergabe mit gleicher Lizenz 
vince42: Nennung des Namens, keine Veränderung des Werks

Durch die Erstellung eines Handyvideos, das mit lizenzfreier Musik von Netlabels unterlegt werden 
soll, können die Jugendlichen das Netlabel-Angebot kennenlernen und praktisch nutzen.

AB 2: Musik, Videos –  
kopieren erlaubt?

Steigen Sie mit einem Beispiel aus der Tabelle auf dem AB ein und fragen Sie die Einschätzung 
der Schülerinnen und Schüler dazu ab. Anschließend sollen an dem Originaltext des Urheber-
rechtsgesetzes die Fallbeispiele überprüft werden. Die genannten Internetadressen  

 www.respectcopyrights.de und  www.irights.info/  haben weitergehende Informationen in 
gut aufbereiteter Form.
Lösung:

http://www.respectcopyrights.de
http://www.irights.info/
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Lust auf mehr?
Urheberrecht ist auf den ersten Blick ein trockenes Juristenproblem, auf den zweiten Blick  
jedoch spannend, weil die Kinder und Jugendlichen direkt betroffen sind/sein können. Es stößt 
auf großes Interesse, die Rechtslage so gut zu kennen, dass man weiß, was erlaubt ist und  
was nicht (was nicht immer einfach ist – man bekommt auch von Experten oft keine genaue 
Antwort, weil immer der Einzelfall relevant ist). Das Thema lässt sich gut in ein Projekt mit 
Produktorientierung einbinden. So könnten die Schülerinnen und Schüler eigene Fallbeispiele  
aus ihrem Alltag konstruieren und darstellen.



Open Content (1/2)

����������������������������������
�

Arbeitsaufträge:

1. Die Regeln (by, nc, nd und sa) bei Creative Commons können alle frei miteinander kombiniert werden. 
 Malt euch Symbolschilder und stellt euch im Klassenraum in unterschiedlichen CC-Kombinationen auf. 
 Was bedeuten die Kombinationen im Einzelnen?

2. Wie funktioniert die Google-Suche nach lizenzfreien Werken?  
 Finde es heraus und erkläre es kurz deinem Sitznachbarn (Tipp: Schaue mal unter „Erweiterte Suche”).

  Logo Abkürzung

by

nc

nd

sa

bedeutet

(by = von)
Der Name des Urhebers muss genannt werden.

(non-commercial = nicht kommerziell)
Das Werk darf nicht für kommerzielle verwendet werden, also z. B. nicht verkauft werden.

(non-derivates = keine Abänderungen)
Das Werk darf nicht verändert werden.

(share alike = genau so zu teilen)
Geänderte Versionen des Werkes dürfen nur unter der gleichen Lizenz weitergegeben werden.

Zu Beginn des dritten Jahrtausends ärgerten sich viele Menschen über das strenge Urheberrecht, v. a. im Internet. 
Ein Professor namens Lawrence Lessig schuf deshalb ein Modell, wonach man als Urheber freiwillig bestimmte 
Nutzungen erlauben kann. Creative Commons (CC) heißt dieses Modell und dieses Zeichen zeigt dir an, dass das 
Werk unter dieser CC-Lizenz steht:

Aber so ganz ohne Regeln geht es auch bei Creative Commons nicht:
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Auf vielen Internetseiten werden Inhalte angeboten,  
die du kostenfrei nutzen darfst, ohne eine spezielle 
Erlaubnis beim Urheber einholen zu müssen.  
Bei  www.flickr.com oder bei Wikimedia  
Commons findest du zum Beispiel eine Menge 
Bilder. Die angegebenen Lizenzbestimmungen 
zeigen dir, was du bei der Verwendung wiederum 
angeben musst. Häufig musst du den Namen  
des Urhebers und die Lizenz selbst angeben. 
Probiere es einmal aus!  

Recherchetipp:

 http://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/
klicksafe_Materialien/Eltern_Allgemein/Flyer_Musik_im_Netz.pdf

 www.checked4you.de/netzmusik

 http://creativecommons.org/legalmusicforvideos

  Foto CC-Lizenz

by / sa

by / nc / sa

by / nd

Autor

Thomas Claveirole

 affnpack

vince42

Quelle

http://www.flickr.com/photos/
thomasclaveirole/299623633/

http://www.flickr.com/photos/
affenpack/4635278727/

http://www.flickr.com/ 
photos/84609865@
N00/4998370790/

3. Erkläre die Foto-Beispiele! Unter welcher Lizenz stehen die Fotos? Was darfst du damit machen? Was nicht?  
 Was musst du bei einer Veröffentlichung beachten? 

Zusatzaufgabe: 
Es gibt noch weitere Beispiele für kostenlos nutzbare Werke, übrigens auch bei Musik. Recherchiere das Stichwort 
CC-Musik und mache dir dazu einen Stichwortzettel, auf dem du alles sammelst, was du gefunden hast. 

Erstellt ein Handyvideo, unterlegt  
es mit lizenzfreier Musik von 
einem Netlabel und ladet es auf ein  
Videoportal.  
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Gesetz über Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)

§ 1 Allgemeines
�   Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft 

und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach 
Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 2 Geschützte Werke
�   (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, 
 Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
�   1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und 
 Computerprogramme;
�   2. Werke der Musik;
�   3. pantomimische Werke einschließlich der 
 Werke der Tanzkunst;
�   4. Werke der bildenden Künste einschließlich 
 der Werke der Baukunst und der angewandten   
 Kunst und Entwürfe solcher Werke;

Arbeitsaufträge:

1.  Lies die Gesetze aufmerksam durch! 
Die Tabelle zeigt dir frei erfundene Beipiele. 

�   5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die 
 ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
�   6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich 

wie Filmwerke geschaffen werden;
�   7. Darstellungen wissenschaftlicher oder tech-

nischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, 
Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

�   (2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur 
persönliche geistige Schöpfungen.

 Fallbeispiel

Antonio hat die neuesten Spiele von seinem  
Onkel, er macht dir gerne eine Kopie.

Bettina möchte sich die gekaufte Tokio-Hotel-CD 
auf den mp3-Player spielen.

Cedric macht eine DVD-Aufnahme seiner Lieb-
lingssendung „Musikantenstadl“ – für sich privat.

Cedric verkauft diese Aufnahme für 25 Euro auf 
dem Schulhof.

Dieter singt gerne und verteilt seine eigenen 
Lieder kostenlos auf CD.

Erlaubt?
ja/nein

Deine Begründung

Es gibt in Deutschland viele Gesetze, eines 
davon ist das „Urheberrechtgesetz“. Es soll 
diejenigen schützen, die Werke oder andere 
Schutzgegenstände (gehören zum geistigen 
Eigentum) geschaffen haben. „Materielles 
Eigentum“ zu stehlen ist bekanntermaßen 
ja auch verboten. Hier findest du den 
genauen Wortlaut:  

 www.gesetze-im-internet.de/urhg  
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 www.respectcopyrights.de und
 

 www.irights.info  

2. Fülle die Tabelle aus und vergleiche deine Lösungen mit deinem Nachbarn!

3.  Finde mithilfe folgender Seiten heraus, 
was erlaubt und was verboten ist:

 Fallbeispiel

Emily nimmt gerne Musik aus dem Radio auf und 
hört sie auf dem mp3-Player.

Fred hat Angst um seine Original-Software-CD und 
kopiert sie vorsichtshalber.

Fred muss dafür einen Kopierschutz knacken.

Gerrit fühlt sich wie ein Radio-DJ und macht ein 
Internet-Podcast mit (fremder) Musik.

Gerrit erhält Beschwerden über die Musikauswahl 
und macht sein Podcast ohne fremde Musik.

Gerrit hat eine neue Idee und liest den neuen 
Harry-Potter-Band im Original vor – 23 Stunde lang.

Heinz ist Fan von FC Schalke 04. Er veröffentlicht 
das Logo auf seiner privaten Homepage.

Heinz fotografiert die Stars vom FC Schalke 04 beim 
Stadtbummel in Düsseldorf.

Heinz macht tolle Fotos der Schalke-Arena und stellt 
sie ins Netz.

Jasmin filmt gerne mit dem Handy. Sie tut dies in 
der Umkleidekabine.

Jasmin filmt auch im Unterricht. Der Film macht 
sich gut auf YouTube.

Jasmin filmt mit Freundinnen und fragt die Eltern, 
ob sie den Film veröffentlichen darf.

Karl hat endlich die gute Download-Seite 
gefunden. Hier findet er alle teure Software.

Erlaubt?
ja/nein

Deine Begründung


